
 
 

 
 

Niederschrift 

über die Sitzung des Ortsgemeinderates 

 am 18. März 2022 

im Gemeindehaus Horn 

Öffentliche Stizung 

Sitzungsbeginn: 19.15 Uhr 
Sitzungsende: 19.55 Uhr 
 

Nicht-öffentliche Stizung 
Sitzungsbeginn: 19.55 Uhr 
Sitzungsende: 22.00 Uhr 

 
Stimmberechtigte Teilnehmer: 
Anwesend: Volker Härter, Gerd Klar, Michaela Rech, Karin Vollrath, Thomas 

Klar, Marco Conrad, Ingo Ries, Nicole Lindt 
Nicht anwesend: Christine Federhenn, 
 

Weitere Teilnehmer:  
 
Tagesordnung -Öffentliche Sitzung- 

 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit des Rates 

Gemäß den §§ 34 und 39 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) wird festgestellt, dass der 
Ortsgemeinderat ordnungsgemäß einberufen wurde und beschlussfähig ist. 

 
2. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung des Gemeinderates 

Einwendungen der Ratsmitglieder gegen die Niederschrift der letzten Sitzung werden keine geltend gemacht. 

 
3. Beratung und Beschlussfassung Forstwirtschaftsplan 2022 

  Vor Sitzungsbeginn aufgrund Absage von Hr. Esser einvernehmlich von der Tagesordnung genommen 

 
4. Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung durch das Gemeindeprüfungsamt der Kreisverwaltung des 

Rhein-Hunsrück-Kreises -Beratung und Stellungnahme zum Prüfbericht 
Der Prüfbericht liegt den Gemeinderatsmitgliedern vor. Daraus geht hervor, dass die OG Horn schuldenfrei und 
die Leistungsfähigkeit gegeben ist. Die Hebesätze für Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer der OG 
Horn liegen unter dem Landesdurchschnitt. Sämtliche Gebührentatbestände für die Benutzung von 
Gemeindehaus, Albrecht-Julius-Schöler-Heim und Grillhütte sind in einem Gebührenverzeichnis durch 
Beschluss des Gemeinderates festzusetzen. Es wird außerdem empfohlen, eine Erhöhung der Gebühren für 
die Nutzung von Gemeindehaus, Albrecht-Julius-Schöler-Heim und Grillhütte zu überprüfen und eine Erhöhung 
anzustreben. 
Bei der Festlegung des Haushaltes 2023/2024 werden diese Punkte mit berücksichtigt werden. 

 
5. Übertragung von Haushaltsansätzen und Haushaltsermächtigungen ins Haushaltsjahr 2022 

 
Sachverhalt: 
Nach § 17 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind die Ansätze für ordentliche Aufwendungen 
und ordentliche Auszahlungen ganz oder teilweise übertragbar. Sie bleiben längstens bis zum Ende des 
folgenden Haushaltsjahres verfügbar. 
Bei den Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen bis zur 
Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck bestehen. Sollen Ermächtigungen übertragen werden, ist 
dem dafür zuständigen Gremium eine Übersicht der Übertragungen zur Beschlussfassung vorzulegen. 
Eine entsprechend ausgearbeitete Aufstellung ist angefügt. 
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Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Horn stimmt der Übertragung von Ermächtigungen aus dem 
Haushaltsjahr 2021 in das Haushaltsjahr 2022 gemäß beigefügter Aufstellung zu. 
Die Übertragung der Mittel steht unter dem Vorbehalt, dass zum Abschluss des Haushaltsjahres 2021 
bei den genannten Buchungsstellen entsprechende Mittel verfügbar sind und diese nicht zur Deckung 
von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen des Haushaltsjahres 2021beansprucht werden. 
 
BESCHLUSS: 

laut Beschlussvorschlag 
abweichender Beschluss: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
ABSTIMMUNGSERGEBNIS: 
Gesetzliche Zahl der Gemeinderatsmitglieder:  9 
Anwesende Gemeinderatsmitglieder: 8 
 Einstimmig beschlossen / abgelehnt 
 mit Stimmenmehrheit beschlossen / abgelehnt 
8  Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen 
 

 
6. Beratung und Beschlussfassung zur Teilnahme an der Bündelausschreibung -DGUV V3-Prüfung (elektr. 

Anlagen)- 
 
Sachverhalt: 
Der Vertrag über die jährliche DGUV V3 Prüfung (Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen 
und Betriebsmittel) ist im Jahr 2021 ausgelaufen. Daher muss nun für die zukünftigen Jahre eine neue 
Ausschreibung für die Prüfung erfolgen. Die Verbandsgemeinde beabsichtigt den Vertrag vorerst für zwei 
Jahre auszuschreiben, danach soll die Möglichkeit bestehen den Vertrag um zwei weitere Jahre zu 
verlängern 
 
Beschlussvorschlag: 
1. Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Horn beschließt, sich verbindlich der Bündelausschreibung für 
die jährliche DGUV V3 Prüfung anzuschließen.  
2. Der Gemeinderat beschließt weiterhin, den Auftrag an den nach Auswertung der Angebote unter 
Berücksichtigung der vorgegebenen Bewertungskriterien wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben. 
 
Beschluss: 
laut Beschlussvorschlag 
abweichender Beschluss: 
___________________________________________________________________ 
 
Abstimmungsergebnis: 

Gesetzliche Zahl der Gemeinderatsmitglieder:  9 
Anwesende Gemeinderatsmitglieder: 8 
 Einstimmig beschlossen / abgelehnt 
 mit Stimmenmehrheit beschlossen / abgelehnt  
8 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen 

 
7. Beratung und Beschlussfassung „Unterstützung Tafel Rhein-Hunsrück eV“ 

 
Sachverhalt: 
Der Vorsitzende der „Tafel Rhein-Hunsrück eV“ hat in einem Brief an Ortsgemeinden der 
Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen um finanzielle Unterstützung des Vereins für die Ausgabestelle 
Simmern gebeten, um die Kosten für Ladenmiete, Nebenkosten und Fahrzeugunterhaltung tragen zu 
können. 
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Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat der OG Horn beschließt eine jährliche Spende in Höhe von 250 € für die Unterstützung 
der „Tafel Rhein-Hunsrück e.V.“ 
Beschluss: 
laut Beschlussvorschlag 
abweichender Beschluss: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Abstimmungsergebnis: 
Gesetzliche Zahl der Gemeinderatsmitglieder:  9 
Anwesende Gemeinderatsmitglieder: 8 
 Einstimmig beschlossen / abgelehnt 
 mit Stimmenmehrheit beschlossen / abgelehnt 
8  Ja-Stimmen, 0  Nein-Stimmen, 0  Enthaltungen 

 
7. Verschiedenes, Mitteilungen und Anfragen 

a) Spende Verpflegungsgeld Wahlen sowie Restgeld Apfelaktion in Höhe von 759,34 €  
Es wird beschlossen, den Betrag an den Frauennotruf Rhein-Hunsrück, die Geburtenstation der Hunsrück 
Klinik sowie das Hospiz in Simmern zu gleichen Anteilen zu spenden. 
 
b) Der Ortsbürgermeister informiert über das Ergebnis des im Umlaufverfahren erfolgten Beschlusses des 
Gemeinderates der OG Horn zur 5. Bündelausschreibung für Strom ab Lieferbeginn 01.01.2023:  
 
Abstimmungsergebnis: 
Gesetzliche Zahl der Gemeinderatsmitglieder:  9 
Teilnehmende Gemeinderatsmitglieder: 7 
 Einstimmig beschlossen / abgelehnt 
 mit Stimmenmehrheit beschlossen / abgelehnt 
 
Alle Teilnehmer (7) haben sich zur Teilnahme an der Bündelausschreibung entschieden. 
Vier von sieben Teilnehmern haben sich für 100 % Strom aus erneuerbaren Energien (Ökostrom) mit bis zu 
33 % Neuanlagenquote entschieden. 

 
 
 
 


